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B e g r ü n d u n g : 
 
Vor dem Hintergrund stetig steigender Bedarfe im Bereich der Hilfe für Menschen mit Behinderung 
und der seit Jahren angespannten Haushaltslage aller öffentlichen Träger der Sozialhilfe erscheint es 
notwendig, dass alle an den Leistungen der Eingliederungshilfe beteiligten Institutionen sich gemein-
sam für eine Weiterentwicklung des Hilfeangebotes engagieren. 
 
Generell gilt es, die Leistungen der Eingliederungshilfe am individuellen Bedarf von Menschen mit 
Behinderung auszurichten. 
 
Deshalb hat die Stadt Neumünster als öffentlicher Träger der Sozialhilfe die Einrichtungen und Diens-
te der Behindertenhilfe gebeten, in einem gemeinsamen, moderierten Dialog die zukünftigen Bedarfe 
an Eingliederungsleistungen einzuschätzen und Grundsätze für eine Weiterentwicklung des Leis-
tungsangebotes zu erarbeiten. 
 
Dies ist im Jahre 2008 mit Abschluss im Frühjahr 2009 in mehreren Workshops unter Leitung und 
Moderation der Firma con_sens (Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung GmbH), Ge-
schäftsführer Dr. Helmut Hartmann, Hamburg, geschehen. 
 
Die erarbeiteten Grundsätze sind als Vorinformation in der Anlage beigefügt. Sie werden in der Sit-
zung näher erläutert. 
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